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Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Sonderausgabe geben wir Ihnen einen Überblick über aktuelle 
 Gesetzesänderungen, die ab 2009 zu beachten sind.

Zum Jahreswechsel beschert der Gesetzgeber Beratern und Mandanten eine 
Vielzahl steuerlicher und außersteuerlicher Änderungen. Ansatzpunkt ist in 
vielen Fällen der Abbau unnötiger Bürokratie und eine Vereinfachung des 
Verwaltungsverfahrens. Ob dieser gesetzgeberische Ansatz erfüllt wird, 
bleibt abzuwarten. Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick zu 
den Änderungen.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

das Kind muss ein Anspruch auf Kin
dergeld bzw. auf den Kinderfreibetrag 
bestehen. Je Elternpaar wird der 
Höchstbetrag für jedes Kind nur ein
mal gewährt. Begünstigt sind Ent
gelte an Privatschulen, die zu einem 
berufsbildenden Schul, Jahrgangs 
oder Berufsabschluss führen. Ent
sprechendes gilt für Einrichtungen, 
die auf einen solchen Abschluss vor
bereiten. Hochschulen sollen nicht 
darunter fallen, so dass Studienge
bühren nicht nach dieser Regelung 
abziehbar sind. Der Sonderausga
benabzug kann jetzt auch geltend  
gemacht werden, wenn die Schule  
außerhalb von Deutschland, aber in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union (EU) oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) belegen ist. 
Diese aus einer Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs herrühren
de Erweiterung muss mit der Decke
lung auf den Höchstbetrag von 
5.000 € bezahlt werden. Vorstehende 
Regelung gilt bereits für den Veran
lagungszeitraum 2008; für Schulgeld 
an berufsbildende Privatschulen im 
EU/EWRRaum auch schon für Vor
jahre.

Faktorverfahren statt Steuerklassen
kombination bei Ehegatten ab 2010

Ehegatten, die beide Arbeitslohn be
ziehen, haben zurzeit die Wahl zwi
schen den Steuerklassenkombina
tionen III /V oder IV/ IV. Da in der 
Kom bination III /V eine verhältnismä
ßig hohe Lohnsteuerbelastung in der 
Steuerklasse V eintritt, wird dies als 
Hemmschwelle für eine Beschäfti
gungsaufnahme gesehen. Bei der 
Steuerklassenkombination IV/IV bleibt 
die steuermindernde Wirkung des 
Splittingverfahrens unberücksichtigt. 
Zukünftig sollen Ehegatten die  
Steuerklassenkombination IVFaktor/
IVFaktor wählen können. Damit wird 
erreicht, dass dem jeweiligen Ehegat
ten mindestens die ihm persönlich 
zustehenden steuerentlastend wir
kenden Vorschriften beim Lohnsteuer
abzug (Grundfreibetrag, Vorsorge
pauschale, SonderausgabenPausch 
betrag, Kinder) zu Gute kommen und 

Jahressteuergesetz 2009 

Am 28.11.2008 hat der Deutsche Bun
destag das Jahressteuergesetz 2009 
(JStG 2009) verabschiedet. Mit dem 
Artikelgesetz werden Vorschriften in 
über 30 Gesetzen und Verordnungen 
geändert. Nicht alle Vorschläge der 
Bundesregierung wur den übernom
men. Insbesondere hat das Parlament 
die Beschränkung des Vor steuer ab
zugs auf 50 % bei gemischt ge
nutzten Kfz abgelehnt. Soweit nicht 
anders erwähnt, sollen die Bestim
mungen erstmalig für den Veranla
gungszeitraum 2009 gelten.

Alle Steuerpflichtigen

Ab 2008 Steuerfreiheit der Gesund
heitsförderung

Ein Arbeitgeber kann schon ab 2008 
jedem seiner Arbeitnehmer bis zu 
500 € zusätzlich zum ohnehin ge
schuldeten Arbeitslohn im Kalender
jahr für die betriebliche Gesundheits

förderung steuerfrei zuwenden. Dies 
kann auch durch eine Barzahlung an  
den Arbeitnehmer erfolgen, damit 
dieser eine extern durchgeführte Maß 
nahme besucht. Unter Gesundheits
förderung fallen z. B. die Handlungs
felder „Ernährung, Stress be wäl tigung 
und Entspannung, Suchtmittelkonsum, 
Reduzierung arbeitsbedingter Belas
tungen des Bewegungsapparates so
wie gesundheitsgerechte betrieb  
liche Gemeinschaftsverpflegung“. Die 
Übernahme oder Bezuschussung von 
Mitgliedsbeiträgen an Sportvereine 
und Fitnessstudios ist nicht steuerbe
freit, es sei denn, die dort durchge
führten Maßnahmen entsprechen 
den fachlichen Anforderungen des 
Leitfadens Prävention der Kranken
kassen.

Schulgeld ab 2008 nur begrenzt 
abziehbar

Nur noch 30 % des Schulgelds (ohne 
Kosten für Beherbergung, Betreuung 
und Verpflegung), höchstens jedoch 
5.000 €, können pro Kind als Sonder
ausgaben abgezogen werden. Für 
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der Splittingvorteil durch die gemein
same Besteuerung auf beide Ehegat
ten verteilt wird. Das neue Verfahren 
gilt erst ab 2010. Die Wahl des Faktor
verfahrens führt zur Pflichtveranla
gung in der Einkommensteuer, da der 
Lohnsteuerabzug nicht der endgül
tigen Einkommensteuer entspricht.

Erhöhte Schwellenwerte für die 
EinkommensteuerVorauszahlungen

In Bagatellfällen sollen Einkommen
steuerVorauszahlungen nicht erhoben 
werden. Als Beitrag zur Steuerverein
fachung werden erstmals für den Ver
anlagungszeitraum 2009 die Schwel
lenwerte für die Festsetzung der 
EinkommensteuerVorauszahlungen 
verdoppelt. Sie müssen dann mindes
tens 400 € im Kalenderjahr und min
destens 100 € für einen Vorauszah
lungszeitpunkt betragen.

Kinder bei Eigenheimzulage bis zum 
27. Lebensjahr berücksichtigt

Ab dem Jahr 2007 ist die Altersgren
ze für die Gewährung von Kindergeld 
oder kindbedingten Steuerfreibeträ
gen vom 27. Lebensjahr des Kindes 
auf das 25. Lebensjahr abgesenkt 
worden. Für die Eigenheimzulage wird 
nun aus Vertrauensschutzgründen 
festgeschrieben, dass die jährliche Zu 
lage von 800 € weiterhin für Kinder 
bis zum 27. Lebensjahr gewährt wird.

Besonders schwere Steuerhinter
ziehung verjährt erst nach zehn 
Jahren

Die steuerliche Festsetzungsfrist be
trägt bei Steuerhinterziehung zehn 
Jahre. Strafrechtlich kann die Steuer
hinterziehung bisher grundsätzlich  
nur fünf Jahre verfolgt werden. Die 
strafrechtliche Verfolgungsverjährungs 
frist wird in bestimmten besonders 
schweren Fällen von Steuerhinterzie
hung auf zehn Jahre angehoben. Zu 
diesen Fällen zählen z. B. die Steuer
hinterziehung in großem Ausmaß, 
mittels gefälschter Belege oder durch 
eine Bande bei der Umsatzsteuer. 
Die „einfache“ Steuerhinterziehung 
verjährt weiterhin nach fünf Jahren. 
Die neue zehnjährige Verfolgungsver
jährungsfrist gilt bereits für die Fälle 
von Steuerhinterziehung, die bei In
KraftTreten des Gesetzes noch nicht 
verjährt sind.

unternehmer

Begrenzte Verlustwirkung von 
Einlagen beim Kommanditisten

Leisten Kommanditisten mit nega
tivem Kapitalkonto Einlagen, führen 
diese zukünftig nur noch insoweit zu 
einem Verlustausgleichsvolumen, als 
es sich um Verluste des Wirtschafts
jahres der Einlage handelt. Durch 
nachträgliche Einlagen können somit 
verrechenbare Verluste der Vorjahre 
nicht in ausgleichsfähige Verluste um
qualifiziert werden. Zudem kann bei 
einem negativen Kapitalkonto durch 
Einlagen kein Verlustausgleichsvolu
men für zukünftige Wirtschaftsjahre 
geschaffen werden. Diese Rege
lungen sind bereits auf Einlagen an
zuwenden, die nach dem Tag der Ver
kündung des JStG 2009 getätigt 
werden.

Elektronische Bücher dürfen im 
Ausland geführt werden

Die weltweite Verflechtung von Un
ternehmen nimmt der Gesetzgeber 
zum Anlass, auf schriftlichen Antrag 
des Unternehmers eine Verlagerung 
der mittels eines Datenverarbeitungs
systems erstellten Buchführung und 
sonstigen Aufzeichnungen in Länder 
der Europäischen Union (EU) und die 
meisten Länder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) zu erlauben. 
Die in Papierform vorliegenden Rech
nungen müssen jedoch in Deutsch
land verbleiben, damit eine Umsatz
steuerNachschau weiterhin möglich 
ist. Das Gesetz erlaubt die Verlage
rung der EDVgestützten Buchfüh
rung nur unter engen Vorausset
zungen.

(a) Da der Zugriff der deutschen Fi
nanzbehörden auf ein im Ausland  
belegenes EDVSystem fremde Ho
heitsrechte verletzen könnte, muss 
der Unternehmer die Zustimmung 
des ausländischen Staates vorlegen, 
dass die deutsche Finanzverwaltung 
auf die elektronischen Bücher und Auf 
zeichnungen zugreifen darf.

(b) Der Unternehmer muss den 
Standort des Datenverarbeitungssys
tems und bei Beauftragung eines 
Dritten dessen Namen und Anschrift 
mitteilen.

(c) Er muss sich in der Vergangenheit 
„kooperativ gezeigt“ haben, also sei
ne steuerlichen Pflichten ordnungs
gemäß erfüllt haben.

(d) Der Datenzugriff muss bei einer 
elektronischen Betriebsprüfung in 
vollem Umfang möglich sein.

Soll die EDVBuchführung in Länder 
außerhalb des EU/EWRRaums ver
lagert werden und liegen die Voraus
setzungen (a) und (b) nicht vor, kann 
die Finanzbehörde die Verlagerung 
trotzdem bewilligen, wenn die Be
steuerung dadurch nicht beeinträch
tigt wird. Vorstehende Regelungen 
treten mit Verkündung des JStG 2009 
in Kraft.

deregulierung durch Mittelstands
entlastungsgesetz

Durch das Dritte Mittelstands entlas
tungsgesetz sollen vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen 
in den Bereichen Steuerrecht, Statis
tik und Gewerberecht von un nötiger 
Büro kratie entlastet werden.

Die wichtigsten Regelungen im Über
blick:

▀  Die im Körperschaftsteuergesetz 
für steuerbefreite Körperschaften so
wie Vereine und Stiftungen vorgese
henen Freibeträge wurden ab 2009 
erhöht. Für Betriebe gewerblicher Art 
von juristischen Personen des öffent
lichen Rechts, Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit und Vereine und 
Stiftungen, deren Leistungen bei den 
Empfängern nicht zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen führen, wurden die 
Freibeträge von 3.835 € auf 5.000 € 
pro Jahr erhöht. Für Erwerbs und 
Wirtschaftsgenossenschaften sowie 
in der Land und Forstwirtschaft täti
ge Vereine wurden die Freibeträge 
von 14.498 € auf 15.000 € pro Jahr 
erhöht. 

▀  Die gesetzliche Informationspflicht 
des Gewerbetreibenden, an einer of
fenen Verkaufsstelle seinen Namen 
und Firma anzubringen, wird aufge
hoben.

▀  Die gesetzliche Informationspflicht 
des Gewerbetreibenden, auf ge



Auszahlung des Körperschaft
steuerguthabens

Ab 2007 wurde das bisherige 
ausschüttungsabhängige System 
der Körperschaftsteuerminderung 
durch eine ratierliche Auszahlung 
des zum maßgeblichen Stichtag 
vorhandenen Körperschaftsteuer
guthabens ersetzt. Die Auszah
lung erfolgt grundsätzlich in zehn 
gleichen Jahresraten, beginnend 
am 30.09.2008. Zur Verfahrenser
leichterung sollen Auszahlungs
ansprüche in einer Summe aus
gezahlt werden, wenn der fest 
gesetzte Betrag nicht größer ist 
als 1.000 €. Erhöht sich der An
spruch später durch eine geänder
te Festsetzung auf einen Betrag 
von mehr als 1.000 € ist der aus
gezahlte Betrag nicht zurückzu
fordern.

Die Bagatellregelung hat keinen 
Einfluss auf die Festsetzungsfrist. 
Diese läuft für die Festsetzung 
des Anspruchs nicht vor Ablauf 
des Jahres ab, in dem der letzte 
Jahresbetrag fällig geworden ist. 
Die Festsetzungsfrist soll auch 
bei Anwendung der Bagatellrege
lung nicht verkürzt werden. Für 
die Prüfung der Festsetzungsver
jährung gilt der Auszahlungsan
spruch daher als in gleichen Jah
resraten ausgezahlt.

Ergibt sich aus der geänderten 
Festsetzung ein Auszahlungsan
spruch, der den bisher ausgezahl
ten Einmalbetrag um nicht mehr 
als 1.000 € übersteigt, ist der 
übersteigende Betrag ebenfalls 
in einer Summe auszuzahlen. Ein 
höherer übersteigender Betrag 
ist auf die verbleibenden Fällig
keitstermine des Auszahlungs
zeitraums zu verteilen.

Die Änderung gilt ab 2009.

Änderungen im Umsatzsteuergesetz

Die Grenzen für die monatliche Ab ga  
be von UmsatzsteuerVoranmeldungen 
werden von 6.136 € auf 7.500 € und 
für vierteljährliche Voranmeldungen 
von 512 € auf 1.000 € angehoben.

über steuerrelevante rechtliche und 
tatsächliche Verhältnisse zu geben, 
künftig auf elektronischem Wege ab
gewickelt werden. Der bisher üb 
liche Fragebogen in Papierform ent
fällt dann. Diese Möglichkeit wird es 
bereits ab 2009 geben.

Außerdem soll auch die Steuererklä
rung von Arbeitnehmern und anderen 
privaten Steuerzahlern dadurch ver
einfacht werden, dass bisher auf  
Papier vorzulegende Belege und  Un
terlagen künftig dem Finanzamt auf 
elektronischem Wege verfügbar ge
macht werden sollen. Das neue  
Verfahren gilt zunächst für Zuwen
dungsbestätigungen der Empfänger 
abzugs fähiger Spenden, die Beschei
nigung vermögenswirksamer Leis
tungen (Anlage VL) sowie für die Be
scheinigungen für so genannte Ries  
terVerträge.

Gleichzeitige Prüfung von Finanz amt 
und Rentenversicherungsträger

Derzeit führen die Finanzverwaltung 
und die Träger der Rentenversiche
rung ihre Außenprüfungen bei den 
Arbeitgebern eigenständig und zu 
verschiedenen Zeitpunkten durch. 
Weil der Arbeitgeber zur Mitwirkung 
und Prüfhilfe verpflichtet ist, bei
spielsweise durch Erteilung von Aus
künften, Bereitstellung eines Raumes 
für den Außenprüfer, Vorlage von Auf
zeichnungen, Buchführungsunterla
gen und Lohnkonten, führen die Au
ßenprüfungen zu Belastungen des 
Arbeitgebers. Diese Belastungen sol
len durch gemeinsame Außenprü
fungen von Finanzverwaltung und 
Rentenversicherungsträger vermin
dert werden.

Dazu kann der Arbeitgeber ab 2010 
beim Betriebsstättenfinanzamt die 
Durchführung zeitgleicher Außenprü
fungen formlos beantragen. Ein 
Rechtsanspruch auf zeitgleiche Au
ßenprüfungen besteht nicht.

Werden durch gemeinsame Außen
prüfungen die angestrebten Einspa
rungsziele erreicht, soll auf längere 
Sicht geprüft werden, ob die Träger 
der Rentenversicherung die sozial
versicherungsrechtlichen Außenprü
fungen mit einer gleichzeitigen Prü
fung des Lohnsteuerabzugs verbinden 
können. 

schäftsbriefen seinen Namen anzu
geben, wird aufgehoben.

▀  Anlageberater: Gewerbetreiben
de, die am 31.10.2007 über eine Er
laubnis zur Vermittlung verfügten, 
sind von der neuen Informations
pflicht zur Beantragung einer Erlaub
nis für die Anlagenberatung befreit.

▀  Makler und bauträger: Die Infor
mationspflicht des Gewerbetreiben
den zur Anlegung einer Inseraten
sammlung wird aufgehoben.

▀  Makler, die bei Unternehmen im 
Hinblick auf den Abschluss von grup
penVersicherungsverträgen oder 
einer betrieblichen Altersversiche
rung tätig sind, können auch in die 
Einzelberatung von Beschäftigten ein
bezogen werden. Das Unternehmen 
als Arbeitgeber erfüllt damit auch den 
arbeitsrechtlichen Fürsorgeanspruch 
gegenüber seinen Beschäftigten.

Steuerbürokratieabbaugesetz

Am 13.11.2008 hat der Deutsche 
Bundestag das Steuerbürokratieab
baugesetz verabschiedet. Das Gesetz 
enthält viele Einzeländerungen.

Elektronische Kommunikation 
zwischen Unternehmen und Finanz
amt

Die elektronische Kommunikation zwi
schen Unternehmen und Finanzamt 
soll durch papierlose Übermittlung 
der Steuererklärungsdaten und er
gänzender Unterlagen bei den Unter
nehmensteuern ausgebaut werden. 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2011 
sollen deshalb sämtliche Steuererklä
rungen der Unternehmen standard
mäßig elektronisch übermittelt wer
den. Zur Vermeidung unbilliger Här 
ten kann das Finanzamt auf Antrag 
des Steuerpflichtigen auf eine elek
tronische Übermittlung verzichten.

Ebenfalls ab 2011 sollen die Inhalte 
der Bilanz und der Gewinn und Ver
lustrechnung standardisiert und elek
tronisch übermittelt werden.

Bei neu gegründeten Unternehmen 
wird außerdem die Verpflichtung, an
lässlich der Aufnahme der beruflichen 
und gewerblichen Tätigkeit Auskunft 



Beispiel:
M hat vor Eheschließung sein  
ganzes Vermögen in ein Laden
geschäft investiert und hat Schul
den von 100.000 €. Während der 
Ehezeit tilgt M seine Schulden 
und erzielt ein Endvermögen von 
100.000 €. F hat zu Beginn der 
Ehe keine Schulden und erzielt  
in der Ehezeit einen Zugewinn 
von 100.000 €. Nach geltendem 
Recht beträgt der Zugewinn  
von M und F jeweils 100.000 €  
(An fangs vermögen 0 €, Endver
mögen 100.000 €). Es bestehen 
keine Ausgleichsansprüche. Bei 
wirt schaftlicher Betrachtung hat 
M einen Zugewinn von 200.000 € 
(Anfangsvermögen 100.000 €, End 
vermögen 100.000 €) erzielt. Nach 
der Neuregelung hätte F einen 
Ausgleichsanspruch gegen M von 
50.000 €.

Bei der Ausführung steuerfreier Leis
tungen an andere Unternehmer oder 
an juristische Personen, die nicht Un
ternehmer sind, müssen grundsätz
lich keine Rechnungen mehr erstellt 
werden.

Außerdem wird auf die bisher obli
gatorische Übermittlung einer zu
sammenfassenden Rechnung (Sam
melrechnung) bei Übermittlung der 
Rech  nungen über elektronischen Da
tenaustausch (EDI) verzichtet.

Sämtliche Änderungen gelten ab 2009.

Forderungssicherungsgesetz

Am 1. Januar 2009 ist das Gesetz  
zur Sicherung von Werkunternehmer
ansprüchen und zur verbesserten 
Durchsetzung von Forderungen (For
derungssicherungsgesetz) in Kraft 
getreten. Es verfolgt das Ziel, die 
Zahlungsmoral durch verschiedene 
Maßnahmen zu stärken. Zum einen 
sollen Handwerksbetriebe in die Lage 
versetzt werden, ihre Werklohnforde
rung effektiv zu sichern, zum anderen 
soll zur Durchsetzung der Ansprüche 
eine einfachere Titelerlangung ermög
licht werden.

Die wesentlichen Änderungen im 
Überblick:

▀  Vob/b: Wenn an einem Vertrag 
ein Verbraucher beteiligt ist und die 
VOB/B in diesen Vertrag einbezogen 
wurde, ist im Streitfall zukünftig zu 
prüfen, ob die Vertragsklauseln der 
VOB/B im Einzelfall den Verbraucher 
unangemessen benachteiligen. Aller
dings entfällt künftig die Überprüfung, 
ob einzelne Bestimmungen den Vor
schriften über die Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen widersprechen, 
wenn der Auftraggeber ein Unterneh
mer ist und die VOB/B ohne inhalt
liche Abweichung Vertragsbestandteil 
wurde.

▀  Frühere Abschlagszahlung: Ab
schlagszahlungen dürfen künftig nicht 
nur bei der Lieferung von Material ge
fordert werden, sondern auch, wenn 
eine selbstständig abrechenbare Leis
tung erbracht wurde, soweit sie für 
den Abnehmer einen Wert darstellt.

▀  Subunternehmer: Der Subunter
nehmer kann seine Vergütung nun
mehr schon fordern, wenn der  
Auf traggeber die Werkleistung des 
Bauträgers/Generalübernehmers ab
genommen hat oder diese als abge
nommen gilt. Die Vergütung für Sub
unternehmer wird auch fällig, wenn 
der Dritte (Auftraggeber des Bestel
lers aus Sicht des Subunternehmers) 
die vereinbarte Vergütung an den  
Auftraggeber des Subunternehmers 
(teilweise) gezahlt hat.

▀  „druckzuschlag“: Mit „Druckzu
schlag“ bezeichnet man das Zurück
behaltungsrecht eines Bestellers we
gen Werkmängeln nach Fälligkeit des 
Werklohns. Er beträgt nicht mehr wie 
bisher mindestens das dreifache, 
sondern im Regelfall nur noch das 
doppelte der voraussichtlichen Man
gelbeseitigungskosten.

▀  Der Bauhandwerker erhält – auch 
nach der Abnahme – einen erwei
terten Anspruch auf eine Sicher
heitsleistung gegenüber Unterneh
mern für seine Werklohnforderung.

ehegatten

Änderungen beim Zugewinn
ausgleich

Das Recht des Zugewinnausgleichs 
soll sicherstellen, dass beide Ehegat
ten an dem während der Ehe Erwor
benen je zur Hälfte beteiligt werden. 
Die Berechnung ist im Einzelnen stark 
schematisiert. Das geltende Recht 
verhindert unredliche Vermögensver
schiebungen des ausgleichspflichti
gen Ehegatten zu Lasten des begün
stigten Ehegatten nur unzureichend. 
Außerdem bleibt die Tilgung von 
Schulden während der Ehe unberück
sichtigt, wenn ein Ehegatte mit Schul
den in die Ehe gegangen ist.

Der Entwurf eines Gesetzes zur Än
derung des Zugewinnausgleichs und 

Vormundschaftsrechts will hier Ab
hilfe schaffen.

Geplant ist z. B. die Berücksichtigung 
eines negativen Anfangs und End
vermögens.

Außerdem soll der Berechnungszeit
punkt für den Zugewinnausgleich 
vorverlegt werden. Damit richtet sich 
die Ausgleichsforderung des berech
tigten Ehegatten nicht nach dem vor
handenen Vermögensbestand bei 
Rechtskraft des Scheidungsurteils, 
sondern nach dem bei Einreichen des 
Scheidungsantrages. Vermögensän
derungen nach Zustellung des Schei
dungsantrages können daher die 
Höhe des Anspruchs nicht mehr be
einflussen. Dadurch wird die Rechts
position des von einer illoyalen Ver
mögensminderung betroffenen Ehe  
gatten gestärkt.
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